Landrat des Ennepe-Ruhr-Kreises
als Kreispolizeibehdrde

Hauptstr. 92

58332 Schwelm

Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis zum FUhren einer
Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffe*
Kleiner Waffenschein (§ 10 Abs. 4 Satz 4 WaffG)

Personalien der/des Anzeigenden

Name

ggf. Geburtsname

Vorname

Akademische Grade/Titel (freiwillige Angabe)

Geburtsdatum

Geburtsort (Gemeinde, Landkreis, Land)

Staatsangehdrigkeit

Adresse  StralRe, Haus-Nummer

PLZ, Ort

Nebenwohnung(en)

Stral3e, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort und Kreis

Wohnungen in den letzten 5 Jahren:

Jahr(e) StraBe, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort

* Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 2 Nr. 1.3( BGBI. | S. 4000)



1. Wurde lhnen bereits ein(e) Nr.

[ yahresjagdschein

ausstellende Behdrde Gliltig bis

] Waffenbesitzkarte(n)

[ waffenschein

|:| Kleiner Waffenschein

/
/
/
/

~ |~ |~ [~

ausgestellt? (Wenn ja, bitte entsprechende Angaben dazu machen)

2. Sind oder waren Sie Mitglied einer Organisation nach § 5 Abs. 2 Nr. 2 und 3 WaffG (siehe Merkblatt?)

Ort, Datum

Unterschrift der Antragstellerin/des Antragstellers

Drucken

Formulardaten zuriicksetzen




Merkblatt
zum Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach dem Waffengesetz

Rechtsgrundlage ist das Waffengesetz (WaffG) vom 11.10.2002 (Bundesgesetzblatt - BGBI. - | Seite 3970 ff.),
in der z.Zt. glltigen Fassung

A Allgemeines
Umgang mit Schusswaffen und Munition

Der Umgang mit Waffen und Munition ist nur Personen gestattet, die das 18. Lebensjahr vollendet haben.
Wer eine Schusswaffe erwerben besitzen will, bendétigt grundséatzlich eine vorherige Erlaubnis der fur sei-
nen Wohnsitz zustandigen Kreispolizeibehtrde. Diese Erlaubnis wird durch eine Waffenbesitzkarte erteilt.

Fur die Erteilung einer Waffenbesitzkarte gelten folgende Altersbeschrankungen:

1. ab 18 Jahren: - Schusswaffen bis zu einem Kaliber von 5,6 mm (.22 Ir) mit einer max. Mindungsener-
gie der Geschosse von 200 Joule
- Einzel- und Doppelflinten bis Kal. 12

2. ab 21 Jahren: alle tbrigen Waffen zur Ausiibung des Schiel3sports
ab 18 Jahren: zu anderen anerkannten Zwecken

Personen, die noch nicht das 25. Lebensjahr vollendet haben, haben fir die erstmalige Erteilung einer
Waffenbesitzkarte auf eigene Kosten ein amts- oder fachérztliches oder fachpsychologisches Zeugnis tiber
die geistige Eignung vorzulegen.

Die Erlaubnis zum Erwerb gilt fir die Dauer eines Jahres ab Bewilligungsdatum; die Erlaubnis zum Besitz
nach erfolgtem Erwerb gilt dagegen in der Regel unbefristet. Der Erwerb einer Waffe ist innerhalb von zwei
Wochen anzuzeigen.

Ebenfalls bedarf keiner vorherigen Erlaubnis, wer Schusswaffen infolge eines Erbfalls erwirbt.

Der Erwerber infolge eines Erbfalles muss jedoch innerhalb eines Monats nach Annahme der Erbschaft o-
der dem Ablauf der fiir die Ausschlagung der Erbschaft vorgeschriebenen Frist die Ausstellung einer Waf-
fenbesitzkarte bzw. der Nachtrag in eine bereits vorhandene Waffenbesitzkarte beantragen.

Munitionserwerb

Wer Munition erwerben und besitzen will, bedarf grundsatzlich der Erlaubnis der fiir seinen Wohnsitz zustan-
digen Kreispolizeibehdrde. Die Erlaubnis wird erteilt durch einen

a) Berechtigungsvermerk in der Waffenbesitzkarte
b) Munitionserwerbschein, der auf die Dauer von sechs Jahren befristet ist.

Fihren von Schusswaffen

Das Fuhren von Schusswaffen, d. h. die Austibung der tatsachlichen Gewalt(Besitz) tiber Schusswaffen au-
Rerhalb der eigenen Wohnung, der Geschaftsrdume oder des eigenen befriedeten Besitztums muss grund-
satzlich vorher von der fur den Wohnsitz zustéandigen Kreispolizeibehérde erlaubt werden. Diese Erlaubnis
wird durch einen Waffenschein erteilt. Fur diese Erlaubnis werden jedoch hinsichtlich des Bedurfnisses be-
sonders strenge Anforderungen gestellt. Deshalb sollten die Tatsachen, aus denen das Bedurfnis zum Fihren
einer Schusswaffe hergeleitet wird, eingehend dargelegt werden.

Ausnahmen:
Eine Erlaubnis (Waffenschein) ist nicht erforderlich, wenn die Schusswaffe

a mit Zustimmung eines anderen in dessen Wohnung, Geschaftsraumen oder befriedetem Besitztum o-
der in dessen Schiel3statte zu einem von seinem Bedurfnis umfassten Zweck gefuhrt wird,

b) nicht schussbereit und nicht zugriffsbereit von einem Ort zu einem anderen Ort beférdert wird, sofern
der Transport der Waffe zu einem von seinem Bedurfnis umfassten Zweck oder im Zusammenhang
damit erfolgt



Kostenpflicht

Die Bearbeitung von Antragen auf Erteilung von Erlaubnissen nach dem Waffengesetz ist kosten-
pflichtig. Dies gilt auch, wenn die Antrédge aus Grunden, die der Antragsteller zu vertreten hat, abge-
lehnt werden mussen. Die Pflicht zur Zahlung der Kosten entsteht mit der Abgabe des Antrages.

B Erlauterungen zu einzelnen Fragen des Antragsvordruckes
(Die ziffern beziehen sich auf die jeweiligen Ziffern im Antragsvordruck)

Bitte den Antrag sorgféltig und vollstandig ausfillen. Dies beschleunigt die Bearbeitung.

1.

2.

Hier genigt die Antwort ja oder nein.

Hierzu begriinden Sie bitte den Antrag ausfihrlich und fiigen Sie ggf. Unterlagen (z.B. Bestétigung des
Schiel3sportverbandes, des Arbeitgebers) bei. Sofern der Platz nicht ausreicht, verwenden Sie bitte ein
besonderes Blatt. Angaben flr die Erteilung eines Waffenscheines wie ,zur Selbstverteidigung®, zum
.Eigenschutz” reichen ohne weitere Ausflhrungen nicht aus.

Fir die Beantragung eines Kleinen Waffenscheines zum Fihren von Gas- und Schreckschusswaffen ist
keine Begriindung erforderlich.

. Aufbewahrung von Waffen oder Munition:

Erlaubnispflichtige Schusswaffen sind mindestens in einem der Norm DIN/EN 1143-1 Widerstands-
grad 0 (Stand: Mai 1997) entsprechendem oder gleichwertigem Behaltnis aufzubewahren. Als gleich-
wertig gilt insbesondere ein Behaltnis der Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992. Fiir bis zu zehn Lang-
waffen gilt die sichere Aufbewahrung auch in einem Behdltnis als gewéhrleistet, dass der Sicherheits-
stufe A nach VDMA 24992 entspricht. Vergleichbar gesicherte Raume sind als gleichwertig anzusehen.
Schusswaffen und Munition dirfen nur getrennt voneinander aufbewahrt werden, sofern nicht die Auf-
bewahrung in einem Behaltnis erfolgt, dass mindestens der Norm DIN/EN 1143-1, Widerstandsgrad 0O
(Stand: Mai 1997) entspricht.

Bitte machen Sie genaue Angaben Uber die Verwahrung (z. B. Sicherheitsschrank, Stahlschrank, Waf-
fenraum). Antworten wie ,verschlossen reichen nicht aus. Bitte fligen Sie geeignete Nachweise bei.

Bei Wassersportlern gilt das Bediirfnis zum Erwerb einer Signalwaffe mit einem Patronenlager von
mehr als 12 mm als nachgewiesen, wenn diese Pistole hach Rechtsvorschriften oder Unfallverhiitungs-
vorschriften

zur notwendigen Ausriistung gehért. Entsprechende Nachweise (Fotokopien der Bootspapiere, des
Bootsfiihrerscheins u. a.) sind dem Antrag beizufligen.

Bitte machen Sie genaue Angaben zur Waffenart :( z. B. Revolver, Kaliber .357 Magnum oder Rep.-
blchse, Kaliber .22 Ir.. Sie kénnen gleichzeitig mehrere Schusswaffen beantragen.

Bitte machen Sie genaue Angaben , z. B. ,Pistole, Kaliber 9 mm “ Unter ,Fuhren“ versteht man das
.Beisichtragen” von Schusswaffen au3erhalb der eigenen Wohnung, der eigenen Geschéaftsraume und
des eigenen befriedeten Besitztums, auch dann, wenn keine Munition mitgefuhrt wird. -

Bitte begrinden Sie, auf welche Weise Sie Kenntnis Uber die waffenrechtlichen Vorschriften und tber
die Vorschriften der Notwehr und des Notstandes erlangt haben (z. B. Sachkundeprifung gemaf § 7
WaffG, Jagerprifung u. a.).

Falls Sie keine ausreichende Sachkunde nachweisen kénnen, kénnen Sie dies durch Teilnahme an ei-
ner Sachkundepriifung vor dem Prufungsausschuss der Kreispolizeibehdrde belegen.

. Bitte figen Sie entsprechende Nachweise bei.

Bitte geben Sie an, ob Sie

- Mitglied in einem Verein sind oder waren, der nach dem Vereinsgesetz als Organisation unanfecht-
bar verboten wurde oder der einem unanfechtbarem Betatigungsverbot nach dem Vereinsgesetz
unterliegt,

- Mitglied einer Partei sind oder waren, deren Verfassungswidrigkeit das Bundesverfassungsgericht
nach § 46 des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes festgestellt hat (§ 5 Abs. 2 Ziffer 2 WaffG),



- Mitglied in einer Vereinigung sind oder waren, die Bestrebungen verfolgt, die gegen die verfas-
sungsmaRige Ordnung oder gegen die Gedanken der Vélkerverstandigung, insbesondere gegen
das friedliche Zusammenleben der Vélker gerichtet ist (8§ 5 Abs. 2 Ziffer 3 WaffG) ?

Sollten Sie noch Fragen haben, geben Ihnen die Sachbearbeiter/ innen |hrer Kreispolizeibehdrde gerne
Auskunft.

Hinweis

Folgende Schusswaffen dirfen Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben ohne Waffenbesitzkarte
erwerben und die tatsdchliche Gewalt dariiber ausiiben:

a) Schreckschuss-, Gas- und Signalwaffen mit Zulassungszeichen

Fur das Fuhren dieser Waffen in der Offentlichkeit benétigen Sie einen kleinen Waffenschein. Das Fihren
bei 6ffentlichen Veranstaltungen (Versammlungen, Demonstrationen, (Theater, Kino, Fu3ballspiele, Jahr-
markte etc.). ist generell verboten

Verboten ist das SchieRen aufRerhalb von Schiel3statten und auRerhalb der Wohnung, der Geschaftsrau-
me und des befriedeten Besitztums, aul3er in Fallen der Notwehr und des Notstandes.

b) Luftdruck-, Federdruck- und CO , -Waffen mit Zulassungszeichen @ Diese Waffen durfen nicht ohne
Waffenschein gefiihrt und nur ungeladen und verpackt transportiert werden. Das SchielRen ist generell nur
auf SchieR3standen gestattet. Mit Ausnahme in geschlossenen Raumen ohne Fenster und mit Erlaubnis
des Inhabers des Hausrechts auch im Befriedeten Besitztum, wenn die Geschosse das umfriedete Be-
sitztum nicht verlassen kénnen.

c) Einlaufige Vorderladerwaffen mit Perkussionsziindung
- verboten ist das ,Fiihren ohne Waffenschein“ und das ,Schief3en“ ohne SchieRerlaubnis auf3erhalb von
Schiel3statten
d) Luntenschloss-, Radschloss- und Steinschlosswaffen
- verboten ist das ,,SchieBen“ ohne SchielRerlaubnis au3erhalb von SchielRstatten -

Vorschriften Gber Notwehr und Notstand

Notwehr

§ 32 Strafgesetzbuch (StGB) § 15 Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG)

(1) Wer eine Tat begeht, die durch Notwehr (1) Wer eine Handlung begeht, die durch
geboten ist, handelt nicht rechtswidrig. Notwehr geboten ist, handelt nicht

rechtswidrig.

(2) Notwehr ist die Verteidigung, die erfor- (2) Notwehr ist die Verteidigung, die erforder-
derlich ist, um einen gegenwartigen lich ist, um einen gegenwartigen rechts-
rechtswidrigen Angriff von sich oder ei- widrigen Angriff von sich oder einem an-
nem anderen abzuwenden. deren abzuwenden.

(3) Uberschreitet der Téater die Grenzen der
Notwehr aus Verwirrung, Furcht oder
Schrecken, so wird die Handlung nicht
geahndet.

Uberschreitung der Notwehr

§ 33 StGB siehe § 15 (3) OWIG
Uberschreitet der Tater die Grenze der Not-

wehr aus Verwirrung, Furcht oder Schrecken,

so wird er nicht bestraft.



Rechtfertigender Notstand

§ 34 StGB

Wer in einer gegenwartigen, nicht anders
anwendbaren Gefahr fir Leben, Leib, Frei-
heit, Ehre, Eigentum oder ein anderes
Rechtsgut eine Tat begeht, um die Gefahr
von sich oder einem anderen abzuwenden,
handelt nicht rechtswidrig, wenn bei Abwa-
gung der widerstreitenden Interessen, na-
mentlich der betroffenen Rechtsgiter und
des Grades der ihnen drohenden Gefahren,
das geschiitzte Interesse das beeintrachtigte
wesentlich Uberwiegt. Dies gilt jedoch nur,
soweit die Tat ein angemessenes Mittel ist,
die Gefahr abzuwenden.

Entschuldigender Notstand

§ 35 StGB

1) Wer in einer gegenwartigen, nicht
anders abwendbaren Gefahr fiir Leben,
Leib oder Freiheit eine rechtswidrige Tat
begeht, um die Gefahr von sich, einem An-
gehorigen oder einer anderen ihm naheste-
henden Person abzuwenden, handelt ohne
Schuld. Dies gilt nicht, soweit dem Tater
nach den Umstanden, namentlich weil er
die Gefahr selbst verursacht hat oder weil er
in einem besonderen Rechtsverhaltnis
stand, zugemutet werden konnte, die Ge-
fahr hinzunehmen; jedoch kann die Strafe
nach § 49 Abs. 1 gemildert werden, wenn
der Tater nicht mit Riicksicht auf ein beson-
deres Rechtsverhéltnis die Gefahr hinzu-
nehmen hatte.

(2) Nimmt der Tater bei Begehung der Tat
irrig Umstéande an, welche ihn nach Ab-
satz 1 entschuldigen Wirden, so wird er
nur dann bestraft, wenn er den Irrtum
vermeiden konnte. Die Strafe ist nach
§ 49 Abs. 1 zu mildern.

Weitere Vorschriften tber Notwehr und Notstand sowie Uber Selbsthilfe ergeben sich aus §§ 227 - 231
des Birgerlichen Gesetzbuches (BGB). Dies sind jedoch hier im Straf- und Ordnungswidrigkeitenge-

setz nicht anzuwenden.

Drucken

§ 16 OWIiG

Wer in einer gegenwartigen, nicht anders
anwendbaren Gefahr flr Leben, Leib,
Freiheit, Ehre, Eigentum oder ein ande-
res Rechtsgut eine Handlung begeht, um
die Gefahr von sich oder einem anderen
abzuwenden, handelt nicht rechtswidrig,
wenn bei Abwagung der widerstreitenden
Interessen, namentlich der betroffenen
Rechtsguter und des Grades der ihnen
drohenden Gefahren, das geschuitzte
Interesse das beeintrachtigte wesentlich
Uberwiegt. Dies gilt jedoch nur, soweit die
Tat ein angemessenes Mittel ist, die Ge-
fahr abzuwenden.

Formulardaten zuriicksetzen




	Nachname: 
	Geburtsname: 
	Vorname: 
	Akademischer: 
	GD: 
	GO: 
	SA: 
	wStr: 
	woPLZ: 
	Nebenwohnung1: 
	Nebenwohnung2: 
	Nebenwohnung3: 
	Nebenwohnung4: 
	Jahre1: 
	HausPost1: 
	Jahre2: 
	HausPost2: 
	Jahre3: 
	HausPost3: 
	Jahre4: 
	HausPost4: 
	Jahre5: 
	HausPost5: 
	K1: Off
	ErlaubnisNr1: 
	ausBehör1: 
	gültig1: 
	K2: Off
	ErlaubnisNr2: 
	ausBehör2: 
	gültig2: 
	K3: Off
	ErlaubnisNr3: 
	ausBehör3: 
	gültig3: 
	K4: Off
	ErlaubnisNr4: 
	ausBehör4: 
	gültig4: 
	Mitglied: 
	OD: 
	Drucken: 
	Zurück: 


